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Zitat von elena101

ich möchte irgendwo klar machen, dass da was lief was so nicht in Ordnung ist

Wie meinst Du das? Das wissen doch alle Beteiligten sehr gut - aber zugeben wird es keiner. Ich
erlaube mir an dieser Stelle nochmals den Hinweis, dass nur die reinen, in der Prüfungsordnung
festgelegten Formalia juristisch überprüfbar sind. "Der hat mich unfair behandelt", "Der war
nicht objektiv", "Der-und-der geht zweimal die Woche mit dem-und-dem zum Skat"? Alles
juristisch irrelevant.

Du schreibst, Du wollest nicht klagen. Was aber soll denn ein Anwalt (oder wen auch immer Du
beauftragen willst) sonst tun? Ich habe den Eindruck, Du stellst Dir hier eine Art schriftliches
"Auf-die-Finger-klopfen" unter dem Briefkopf einer Anwaltskanzlei vor. Das gibt es aber nicht.
Ein Anwalt hilft Dir bei der Durchsetzung von tatsächlichen (guter Anwalt) oder nur vermuteten
(nicht so guter Anwalt) Ansprüchen, sonst nichts.

- Döneken: Ich habe im Englisch-Staatsexamen in Fachdidaktik (mündlich) eine 5 kassiert; unter
anderem, weil der Prof. der Meinung war, dass die von mehreren Standardwerken (und deshalb
auch von mir) verwendete Nomenklatur falsch sei. Zum Abschied meinte er dann süffisant
lächelnd, "Wenn Ihnen die Note nicht passt, können Sie ja klagen." Das hätte ich sicher tun
können. Viel schöner war es aber, ihm zu antworten, "Wissen Sie, Herr Behrens [1], diese
Prüfung zählt zur Endnote ca. 1,8%, was auch der Bedeutung Ihres Faches entspricht. Dafür
investiere ich doch nicht in einen Anwalt..." Das war ein wesentlich preiswerterer, aber umso
größerer Spaß, zumal ich ihm da natürlich nichts neues erzählt hatte (die Profilneurose vieler
Didaktiker rührt ja genau daher). Mach es ähnlich - warte, bis Dir nichts mehr passieren kann,
dann schreibst Du den Herren einen netten Brief und lässt schön raushängen, dass sie Dir nicht
schaden konnten. Du hast mehr davon, glaub mir.

Viele Grüße
Fossi

[1] Name selbstverständlich geändert - wenn auch nur leicht...
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